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RS OGH 1989/12/5 10ObS347/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1989

Norm

ASVG §198 ff

ASVG §300 ff

Rechtssatz

Werden Rehabilitationsmaßnahmen durch den UV-Träger gewährt, so sind diese grundsätzlich auch bei Prüfung von

Ansprüchen aus der PV zu berücksichtigen. Wird zum Ankauf eines Personenkraftwagens ein Zuschuß von 35.000,--

Schilling (rund 1/4 des Kaufpreises eines durchschnittlichen Personenkraftwagens) geleistet, so verp ichtet dies den

Versicherten nicht, den Personenkraftwagen zur regelmäßigen Fahrt zum Arbeitsplatz einzusetzen.

Entscheidungstexte

10 ObS 347/88

Entscheidungstext OGH 05.12.1989 10 ObS 347/88

Veröff: SZ 62/195 = SSV-NF 3/142

Schlagworte

SW: Auto
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